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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 648/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MK 42,3 
TR 66,8 
ZZ 54,6 

0707 00 05 MK 41,0 
TR 114,0 
ZZ 77,5 

0709 90 70 TR 106,3 
ZZ 106,3 

0805 50 10 AR 94,5 
UY 56,9 
ZA 114,7 
ZZ 88,7 

0806 10 10 CL 98,6 
EG 147,8 
IL 126,4 

MA 162,3 
TR 142,4 
ZA 130,8 
ZZ 134,7 

0808 10 80 AR 127,7 
BR 80,1 
CA 114,8 
CL 98,4 
CN 73,7 
NZ 114,2 
US 156,7 
UY 111,6 
ZA 99,3 
ZZ 108,5 

0808 20 50 AR 110,6 
CL 101,0 
CN 98,4 
NZ 130,0 
ZA 95,1 
ZZ 107,0 

0809 10 00 TR 193,1 
ZZ 193,1 

0809 20 95 CL 150,0 
TR 239,3 
US 520,8 
ZZ 303,4 

0809 30 AR 75,9 
TR 184,3 
ZZ 130,1 

0809 40 05 BA 78,6 
BR 123,2 
TR 130,0 
XS 91,2 
ZZ 105,8 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 649/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen im Rindfleischsektor 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 letzter Unter
absatz und Artikel 170, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann der Unterschied zwischen den Welt
marktpreisen und den Preisen in der Union für die in 
Anhang I Teil XV der genannten Verordnung aufgeführ
ten Erzeugnisse durch eine Erstattung bei der Ausfuhr 
ausgeglichen werden. 

(2) Angesichts der derzeitigen Lage auf dem Rindfleisch
markt sollten daher die Ausfuhrerstattungen in Überein
stimmung mit den Regeln und Kriterien gemäß den Ar
tikeln 162 bis 164 und 167 bis 170 der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 festgesetzt werden. 

(3) Gemäß Artikel 164 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann die Ausfuhrerstattung je nach Ziel
bestimmung unterschiedlich festgesetzt werden, wenn 
dies die Lage auf dem Weltmarkt oder die spezifischen 
Anforderungen bestimmter Märkte erfordern oder auf
grund der Verpflichtungen aus den in Übereinstimmung 
mit Artikel 300 des EG-Vertrags geschlossenen Überein
kommen notwendig ist. 

(4) Es ist angezeigt, die Gewährung der Erstattungen auf 
Erzeugnisse zu beschränken, die für den freien Verkehr 
in der Union zugelassen sind und die das Genusstauglich
keitskennzeichen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a 
der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezi
fischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 
Ursprungs ( 2 ) tragen. Diese Erzeugnisse sollten auch den 
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 über Lebensmittelhygiene ( 3 ) und der Verordnung 
(EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrens
vorschriften für die amtliche Überwachung von zum 

menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tieri
schen Ursprungs ( 4 ) entsprechen. 

(5) Gemäß Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1359/2007 der Kommission vom 
21. November 2007 zur Festlegung der Bedingungen 
für die Gewährung von Sondererstattungen bei der Aus
fuhr von bestimmten Arten von entbeintem Rindfleisch 
(kodifizierte Fassung) ( 5 ) wird die Sondererstattung ent
sprechend gekürzt, wenn die zur Ausfuhr bestimmte 
Menge weniger als 95 %, aber mindestens 85 % des Ge
samtgewichts der aus der Entbeinung stammenden Teil
stücke entspricht. 

(6) Die Verordnung (EU) Nr. 338/2010 der Kommission ( 6 ) 
sollte daher aufgehoben und durch eine neue Verordnung 
ersetzt werden. 

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Ausfuhrerstattungen gemäß Artikel 164 der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 werden für die Erzeugnisse und in Höhe 
der Beträge gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
unter den Bedingungen von Absatz 2 dieses Artikels gewährt. 

(2) Die erstattungsfähigen Erzeugnisse gemäß Absatz 1 müs
sen die einschlägigen Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 
852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 erfüllen, insbesondere in 
Bezug auf die Zubereitung in einem zugelassenen Betrieb und 
die Einhaltung der Kennzeichnungsanforderungen mit dem Ge
nusstauglichkeitskennzeichen gemäß Anhang I Abschnitt I Ka
pitel III der Verordnung (EG) Nr. 854/2004. 

Artikel 2 

Im Fall von Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1359/2007 wird die Erstattung für die Erzeugnisse des 
Codes 0201 30 00 9100 um 7 EUR/100 kg gekürzt. 

Artikel 3 

Die Verordnung (EU) Nr. 338/2010 wird aufgehoben.
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Artikel 4 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Ausfuhrerstattungen im Rindfleischsektor ab 23. Juli 2010 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0102 10 10 9140 B00 EUR/100 kg Lebendgewicht 25,9 

0102 10 30 9140 B00 EUR/100 kg Lebendgewicht 25,9 

0201 10 00 9110 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 36,6 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 21,5 

0201 10 00 9130 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 48,8 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 28,7 

0201 20 20 9110 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 48,8 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 28,7 

0201 20 30 9110 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 36,6 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 21,5 

0201 20 50 9110 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 61,0 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 35,9 

0201 20 50 9130 ( 1 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 36,6 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 21,5 

0201 30 00 9050 US ( 3 ) EUR/100 kg Nettogewicht 6,5 

CA ( 4 ) EUR/100 kg Nettogewicht 6,5 

0201 30 00 9060 ( 6 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 22,6 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 7,5 

0201 30 00 9100 ( 2 ) ( 6 ) B04 EUR/100 kg Nettogewicht 84,7 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 49,8 

EG EUR/100 kg Nettogewicht 103,4 

0201 30 00 9120 ( 2 ) ( 6 ) B04 EUR/100 kg Nettogewicht 50,8 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 29,9 

EG EUR/100 kg Nettogewicht 62,0 

0202 10 00 9100 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 16,3 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 5,4 

0202 20 30 9000 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 16,3 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 5,4 

0202 20 50 9900 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 16,3 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 5,4 

0202 20 90 9100 B02 EUR/100 kg Nettogewicht 16,3 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 5,4 

0202 30 90 9100 US ( 3 ) EUR/100 kg Nettogewicht 6,5 

CA ( 4 ) EUR/100 kg Nettogewicht 6,5
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0202 30 90 9200 ( 6 ) B02 EUR/100 kg Nettogewicht 22,6 

B03 EUR/100 kg Nettogewicht 7,5 

1602 50 31 9125 ( 5 ) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 23,3 

1602 50 31 9325 ( 5 ) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 20,7 

1602 50 95 9125 ( 5 ) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 23,3 

1602 50 95 9325 ( 5 ) B00 EUR/100 kg Nettogewicht 20,7 

N.B.: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt. 
Die Codes für das Bestimmungsland/Gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 
14.12.2006, S. 19) festgelegt. 
Die anderen Bestimmungen sind wie folgt definiert: 
B00: Alle Zielgebiete (Drittländer, sonstige Gebiete, Bevorratung und einer Ausfuhr aus der Union gleichgestellte Zielgebiete). 
B02: B04 und Bestimmung EG. 
B03: Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Kosovo (*), Montenegro, die ehemalige jugoslawische Republik Maze

donien, Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf (Bestimmungen im Sinne der Artikel 33 und 42 sowie gegebenenfalls des Artikels 41 
der Verordnung (EG) Nr. 612/2009 der Kommission (ABl. L 186 vom 17.7.2009, S. 1)). 

B04: Türkei, Ukraine, Belarus, die Republik Moldau, die Russische Föderation, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, 
Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Marokko, Algerien, Tunesien, Libysch-Arabische Dschamahirija, Libanon, 
die Arabische Republik Syrien, Irak, Iran, Israel, Westjordanland/Gazastreifen, Jordanien, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Katar, 
die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (ehemals Birma), Thailand, Vietnam, Indo
nesien, Philippinen, China, die Demokratische Volksrepublik Korea, Hongkong, Sudan, Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, 
Tschad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, 
Kamerun, die Zentralafrikanische Republik, Äquatorialguinea, São Tomé und Príncipe, Gabun, die Republik Kongo, die 
Demokratische Republik Kongo, Ruanda, Burundi, St. Helena, Angola, Äthiopien, Eritrea, Dschibuti, Somalia, Uganda, Tansa
nia, Seychellen, das britische Gebiet im Indischen Ozean, Mosambik, Mauritius, Komoren, Mayotte, Sambia, Malawi, Südafrika, 
Lesotho. 

(*) Im Sinne der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10. Juni 1999. 
( 1 ) Die Zuordnung zu dieser Unterposition ist abhängig von der Vorlage der Bescheinigung gemäß dem Anhang der Verordnung (EG) Nr. 

433/2007 der Kommission (ABl. L 104 vom 21.4.2007, S. 3). 
( 2 ) Die Erstattungen werden in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 1359/2007 der Kommission (ABl. L 304 

vom 22.11.2007, S. 21) und gegebenenfalls der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 der Kommission (ABl. L 329 vom 25.11.2006, S. 7) 
festgelegt. 

( 3 ) Ausgeführt gemäß den Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 1643/2006 der Kommission (ABl. L 308 vom 8.11.2006, S. 7). 
( 4 ) Ausgeführt gemäß den Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 1041/2008 der Kommission (ABl. L 281 vom 24.10.2008, S. 3). 
( 5 ) Die Gewährung der Erstattung ist an die Einhaltung der Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 1731/2006 der Kommission gebunden 

(ABl. L 325 vom 24.11.2006, S. 12). 
( 6 ) Der Gehalt an magerem Rindfleisch außer Fett wird anhand des Analyseverfahrens im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 2429/86 der 

Kommission (ABl. L 210 vom 1.8.1986, S. 39) bestimmt. 
Der Begriff „durchschnittlicher Gehalt“ bezieht sich auf die Menge der Probe gemäß der Begriffsbestimmung des Artikels 2 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 765/2002 der Kommission (ABl. L 117 vom 4.5.2002, S. 6). Die Probe wird aus dem Teil der betreffenden Partie 
entnommen, in der das Risiko am höchsten ist.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 650/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Milch und Milcherzeugnisse 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 kann für die in Anhang I Teil XVI der 
genannten Verordnung aufgeführten Erzeugnisse der Un
terschied zwischen den Weltmarktpreisen und den Prei
sen auf dem Unionsmarkt durch eine Erstattung bei der 
Ausfuhr ausgeglichen werden. 

(2) Angesichts der derzeitigen Lage auf dem Markt für Milch 
und Milcherzeugnisse sollten daher in Übereinstimmung 
mit den in den Artikeln 162, 163, 164, 167, 169 und 
170 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 vorgesehenen 
Regeln und Kriterien Ausfuhrerstattungen festgesetzt wer
den. 

(3) Gemäß Artikel 164 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 kann die Ausfuhrerstattung je nach Ziel
bestimmung unterschiedlich festgesetzt werden, wenn 
dies die Lage auf dem Weltmarkt oder die spezifischen 
Anforderungen bestimmter Märkte erfordern oder wenn 
dies aufgrund der Verpflichtungen aus den in Überein
stimmung mit Artikel 300 des Vertrags geschlossenen 
Übereinkommen notwendig ist. 

(4) Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisa
tion der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der ihm von 
seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genom- 
men — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Ausfuhrerstattungen gemäß Artikel 164 der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 werden unter den Bedingungen des Arti
kels 3 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009 der Kommission ( 2 ) 
für die im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten 
Erzeugnisse in der dort festgesetzten Höhe gewährt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Ab 23. Juli 2010 geltende Ausfuhrerstattungen für Milch und Milcherzeugnisse 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0401 30 31 9100 L20 EUR/100 kg 0,00 

0401 30 31 9400 L20 EUR/100 kg 0,00 

0401 30 31 9700 L20 EUR/100 kg 0,00 

0401 30 39 9100 L20 EUR/100 kg 0,00 

0401 30 39 9400 L20 EUR/100 kg 0,00 

0401 30 39 9700 L20 EUR/100 kg 0,00 

0401 30 91 9100 L20 EUR/100 kg 0,00 

0401 30 99 9100 L20 EUR/100 kg 0,00 

0401 30 99 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 10 11 9000 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 10 19 9000 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 10 99 9000 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 11 9200 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 11 9300 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 11 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 11 9900 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 17 9000 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 19 9300 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 19 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 19 9900 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 91 9100 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 91 9200 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 91 9350 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 99 9100 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 99 9200 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 99 9300 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 99 9400 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 99 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 99 9600 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 21 99 9700 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 29 15 9200 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 29 15 9300 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 29 15 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 29 19 9300 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 29 19 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0402 29 19 9900 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 29 99 9100 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 29 99 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 91 10 9370 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 91 30 9300 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 91 99 9000 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 99 10 9350 L20 EUR/100 kg 0,00 

0402 99 31 9300 L20 EUR/100 kg 0,00 

0403 90 11 9000 L20 EUR/100 kg 0,00 

0403 90 13 9200 L20 EUR/100 kg 0,00 

0403 90 13 9300 L20 EUR/100 kg 0,00 

0403 90 13 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

0403 90 13 9900 L20 EUR/100 kg 0,00 

0403 90 33 9400 L20 EUR/100 kg 0,00 

0403 90 59 9310 L20 EUR/100 kg 0,00 

0403 90 59 9340 L20 EUR/100 kg 0,00 

0403 90 59 9370 L20 EUR/100 kg 0,00 

0404 90 21 9120 L20 EUR/100 kg 0,00 

0404 90 21 9160 L20 EUR/100 kg 0,00 

0404 90 23 9120 L20 EUR/100 kg 0,00 

0404 90 23 9130 L20 EUR/100 kg 0,00 

0404 90 23 9140 L20 EUR/100 kg 0,00 

0404 90 23 9150 L20 EUR/100 kg 0,00 

0404 90 81 9100 L20 EUR/100 kg 0,00 

0404 90 83 9110 L20 EUR/100 kg 0,00 

0404 90 83 9130 L20 EUR/100 kg 0,00 

0404 90 83 9150 L20 EUR/100 kg 0,00 

0404 90 83 9170 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 10 11 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 10 11 9700 L20 EUR/100 kg 0,00
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0405 10 19 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 10 19 9700 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 10 30 9100 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 10 30 9300 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 10 30 9700 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 10 50 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 10 50 9700 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 10 90 9000 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 20 90 9500 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 20 90 9700 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 90 10 9000 L20 EUR/100 kg 0,00 

0405 90 90 9000 L20 EUR/100 kg 0,00 

0406 10 20 9640 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 10 20 9650 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 10 20 9830 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 10 20 9850 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 20 90 9913 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 20 90 9915 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 20 90 9917 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 20 90 9919 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 30 31 9730 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 30 31 9930 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 30 31 9950 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0406 30 39 9500 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 30 39 9700 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 30 39 9930 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 30 39 9950 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 40 50 9000 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 40 90 9000 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 13 9000 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 15 9100 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 17 9100 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 21 9900 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 23 9900 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 25 9900 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 27 9900 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 29 9100 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 29 9300 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 32 9119 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 35 9190 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 35 9990 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 37 9000 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 61 9000 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0406 90 63 9100 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 63 9900 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 69 9910 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 73 9900 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 75 9900 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 76 9300 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 76 9400 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 76 9500 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 78 9100 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 78 9300 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 79 9900 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 81 9900 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 85 9930 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 85 9970 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0406 90 86 9200 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 86 9400 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 86 9900 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 87 9300 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 87 9400 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 87 9951 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 87 9971 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 87 9973 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 87 9974 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 87 9975 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 87 9979 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 88 9300 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

0406 90 88 9500 L04 EUR/100 kg 0,00 

L40 EUR/100 kg 0,00 

Die Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert: 
L20: Alle Bestimmungen mit Ausnahme der folgenden Bestimmungen: 

a) Drittländer: Andorra, Heiliger Stuhl (Vatikanstadt), Liechtenstein und die Vereinigten Staaten von Amerika; 

b) Gebiete der EU-Mitgliedstaaten, die nicht zum Zollgebiet der Union gehören: die Färöer, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, die Gemeinden Livigno und Campione 
d'Italia und die Landesteile der Republik Zypern, in denen die Regierung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle ausübt; 

c) Europäische Gebiete, für deren Außenbeziehungen ein Mitgliedstaat zuständig ist, die jedoch nicht zum Zollgebiet der Union gehören: Gibraltar. 

d) Bestimmungen gemäß Artikel 33 Absatz 1, Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 612/2009 der Kommission (ABl. L 186 vom 
17.7.2009, S. 1). 

L04: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo (*), Serbien, Montenegro und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien. 
L40: Alle Bestimmungen mit Ausnahme der folgenden Bestimmungen: 

a) Drittländer: L04, Andorra, Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz, Heiliger Stuhl (Vatikanstadt), die Vereinigten Staaten von Amerika, Kroatien, die Türkei 
Australien, Kanada, Neuseeland und Südafrika; 

b) Gebiete der EU-Mitgliedstaaten, die nicht zum Zollgebiet der Union gehören: die Färöer, Grönland, Helgoland, Ceuta, Melilla, die Gemeinden Livigno und Campione 
d'Italia und die Landesteile der Republik Zypern, in denen die Regierung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle ausübt; 

c) Europäische Gebiete, für deren Außenbeziehungen ein Mitgliedstaat zuständig ist, die jedoch nicht zum Zollgebiet der Union gehören: Gibraltar. 

d) Bestimmungen gemäß Artikel 33 Absatz 1, Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 612/2009 der Kommission (ABl. L 186 vom 
17.7.2009, S. 1). 

(*) Im Sinne der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates vom 10. Juni 1999.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 651/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

zur Nichtgewährung einer Ausfuhrerstattung für Butter im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 der Kommission 
vom 27. Juni 2008 zur Eröffnung einer Dauerausschrei
bung für Ausfuhrerstattungen für bestimmte Milch
erzeugnisse ( 2 ) wurde eine Dauerausschreibung vorgese
hen. 

(2) Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1454/2007 
der Kommission vom 10. Dezember 2007 mit gemein
samen Regeln zur Einführung eines Ausschreibungsver
fahrens zur Festsetzung von Ausfuhrerstattungen für be

stimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse ( 3 ) und nach Prü
fung der im Rahmen der Ausschreibung eingereichten 
Angebote ist es angebracht, für die am 20. Juli 2010 
endende Angebotsfrist keine Erstattung zu gewähren. 

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 eröff
neten Dauerausschreibung wird für die am 20. Juli 2010 en
dende Angebotsfrist für die Erzeugnisse und Bestimmungen ge
mäß Artikel 1 Buchstaben a und b sowie Artikel 2 derselben 
Verordnung keine Ausfuhrerstattung gewährt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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VERORDNUNG (EU) Nr. 652/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

zur Nichtgewährung einer Ausfuhrerstattung für Magermilchpulver im Rahmen der 
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 der Kommission 
vom 27. Juni 2008 ( 2 ) wurde eine Dauerausschreibung 
für Ausfuhrerstattungen für bestimmte Milcherzeugnisse 
eröffnet. 

(2) Gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1454/2007 
der Kommission vom 10. Dezember 2007 mit gemein
samen Regeln zur Einführung eines Ausschreibungsver

fahrens zur Festsetzung von Ausfuhrerstattungen für be
stimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse ( 3 ) und nach Prü
fung der im Rahmen der Ausschreibung eingereichten 
Angebote ist es angebracht, für die am 20. Juli 2010 
endende Angebotsfrist keine Erstattung zu gewähren. 

(3) Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisa
tion der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der ihm von 
seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genom- 
men — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Im Rahmen der mit der Verordnung (EG) Nr. 619/2008 eröff
neten Dauerausschreibung wird für die am 20. Juli 2010 en
dende Angebotsfrist keine Erstattung für das Erzeugnis und die 
Bestimmungen festgesetzt, die in Artikel 1 Buchstabe c bzw. 
Artikel 2 derselben Verordnung genannt sind. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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VERORDNUNG (EU) Nr. 653/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Eier 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 letzter Unter
absatz und Artikel 170, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann der Unterschied zwischen den Welt
marktpreisen und den Preisen in der Union für die in 
Anhang I Teil XIX derselben Verordnung genannten Er
zeugnisse durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgegli
chen werden. 

(2) Angesichts der derzeitigen Lage auf dem Eiermarkt müs
sen die Ausfuhrerstattungen in Übereinstimmung mit den 
Regeln und Kriterien der Artikel 162 bis 164, 167, 169 
und 170 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 festgesetzt 
werden. 

(3) Gemäß Artikel 164 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann die Erstattung je nach Zielbestimmung 
unterschiedlich festgesetzt werden, wenn dies die Lage 
auf dem Weltmarkt oder die spezifischen Anforderungen 
bestimmter Märkte erfordern oder aufgrund der Ver
pflichtungen aus den in Übereinstimmung mit 
Artikel 300 des Vertrags geschlossenen Übereinkommen 
notwendig ist. 

(4) Erstattungen dürfen nur für Erzeugnisse gewährt werden, 
die in der Union zum freien Verkehr zugelassen sind und 

die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 über Lebensmittelhygiene ( 2 ) und der Ver
ordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezi
fischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen 
Ursprungs ( 3 ) sowie die Kennzeichnungsvorschriften ge
mäß Anhang XIV Buchstabe A der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 erfüllen. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die Erzeugnisse, für die Ausfuhrerstattungen gemäß 
Artikel 164 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 unter den 
Bedingungen von Absatz 2 dieses Artikels gewährt werden, 
und die diesbezüglichen Erstattungsbeträge sind im Anhang 
der vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

(2) Die erstattungsfähigen Erzeugnisse gemäß Absatz 1 müs
sen die einschlägigen Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 
852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 erfüllen, insbesondere die 
Zubereitung in einem zugelassenen Betrieb und die Einhaltung 
der Kennzeichnungsanforderungen gemäß Anhang II Abschnitt 
I der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 sowie derjenigen gemäß 
Anhang XIV Buchstabe A der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Ausfuhrerstattungen auf dem Eiersektor, anwendbar ab 23. Juli 2010 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag 

0407 00 11 9000 A02 EUR/100 Stück 0,39 

0407 00 19 9000 A02 EUR/100 Stück 0,20 

0407 00 30 9000 E09 EUR/100 kg 0,00 

E10 EUR/100 kg 22,00 

E19 EUR/100 kg 0,00 

0408 11 80 9100 A03 EUR/100 kg 84,72 

0408 19 81 9100 A03 EUR/100 kg 42,53 

0408 19 89 9100 A03 EUR/100 kg 42,53 

0408 91 80 9100 A03 EUR/100 kg 53,67 

0408 99 80 9100 A03 EUR/100 kg 9,00 

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission 
(ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt. 
Die übrigen Bestimmungsländer/-gebiete sind wie folgt definiert: 
E09: Kuweit, Bahrein, Oman, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Jemen, Hongkong SAR, Russland und die Türkei. 
E10: Südkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan und die Philippinen. 
E19: Alle Bestimmungen, mit Ausnahme der Schweiz und der unter E09 und E10 genannten Bestimmungen.

DE L 191/14 Amtsblatt der Europäischen Union 23.7.2010



VERORDNUNG (EU) Nr. 654/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Schweinefleisch 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2 letzter Unter
absatz und Artikel 170, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann der Unterschied zwischen den Welt
marktpreisen und den Preisen innerhalb der Union für 
die in Anhang I Teil XVII der genannten Verordnung 
aufgeführten Erzeugnisse durch eine Erstattung bei der 
Ausfuhr ausgeglichen werden. 

(2) Angesichts der derzeitigen Lage auf dem Schweinefleisch
markt sollten die Ausfuhrerstattungen daher in Überein
stimmung mit den Regeln und Kriterien gemäß den Ar
tikeln 162 bis 164 und den Artikeln 167, 169 und 170 
der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 festgelegt werden. 

(3) Gemäß Artikel 164 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1234/2007 kann die Ausfuhrerstattung je nach Ziel
bestimmung unterschiedlich festgesetzt werden, wenn 
dies die Lage auf dem Weltmarkt oder die spezifischen 
Anforderungen bestimmter Märkte erfordern oder wenn 
dies aufgrund der Verpflichtungen aus den in Überein
stimmung mit Artikel 300 des Vertrags geschlossenen 
Übereinkommen notwendig ist. 

(4) Erstattungen sollten nur für Erzeugnisse gewährt werden, 
die in der Union zum freien Verkehr zugelassen sind und 
das Genusstauglichkeitskennzeichen gemäß Artikel 5 Ab

satz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für 
Lebensmittel tierischen Ursprungs ( 2 ) tragen. Solche Er
zeugnisse sollten auch die Anforderungen der Verord
nung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittel
hygiene ( 3 ) und der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 
2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amt
liche Überwachung von zum menschlichen Verzehr be
stimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs ( 4 ) erfüllen. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

1. Ausfuhrerstattungen gemäß Artikel 164 der Verordnung 
(EG) Nr. 1234/2007 werden für die Erzeugnisse und die Beträge 
gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung unter den 
Bedingungen von Absatz 2 dieses Artikels gewährt. 

2. Die erstattungsfähigen Erzeugnisse gemäß Absatz 1 müs
sen die einschlägigen Anforderungen der Verordnungen (EG) Nr. 
852/2004 und (EG) Nr. 853/2004 erfüllen, insbesondere in 
Bezug auf die Zubereitung in einem zugelassenen Betrieb und 
die Einhaltung der Kennzeichnungsanforderungen mit dem Ge
nusstauglichkeitskennzeichen gemäß Anhang I Abschnitt I Ka
pitel III der Verordnung (EG) Nr. 854/2004. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Ausfuhrerstattungen im Schweinefleischsektor, anwendbar ab 23. Juli 2010 

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattungen 

0210 11 31 9110 A00 EUR/100 kg 54,20 

0210 11 31 9910 A00 EUR/100 kg 54,20 

0210 19 81 9100 A00 EUR/100 kg 54,20 

0210 19 81 9300 A00 EUR/100 kg 54,20 

1601 00 91 9120 A00 EUR/100 kg 19,50 

1601 00 99 9110 A00 EUR/100 kg 15,20 

1602 41 10 9110 A00 EUR/100 kg 29,00 

1602 41 10 9130 A00 EUR/100 kg 17,10 

1602 42 10 9110 A00 EUR/100 kg 22,80 

1602 42 10 9130 A00 EUR/100 kg 17,10 

1602 49 19 9130 A00 EUR/100 kg 17,10 

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission 
(ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 655/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

zur Festsetzung der in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier sowie für Eieralbumin geltenden 
repräsentativen Einfuhrpreise sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 143, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 614/2009 des Rates vom 
7. Juli 2009 über die gemeinsame Handelsregelung für Eieralbu
min und Milchalbumin ( 2 ), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 der Kommis
sion ( 3 ) sind Durchführungsbestimmungen zur Regelung 
der zusätzlichen Einfuhrzölle in den Sektoren Geflügel
fleisch und Eier sowie für Eieralbumin festgelegt und die 
diesbezüglichen repräsentativen Preise festgesetzt worden. 

(2) Aus der regelmäßig durchgeführten Kontrolle der Anga
ben, auf die sich die Festsetzung der repräsentativen 

Preise für Erzeugnisse der Sektoren Geflügelfleisch und 
Eier sowie für Eieralbumin stützt, geht hervor, dass die 
repräsentativen Preise für die Einfuhren bestimmter Er
zeugnisse unter Berücksichtigung der von ihrem Ur
sprung abhängigen Preisschwankungen zu ändern sind. 
Daher sind die repräsentativen Preise zu veröffentlichen. 

(3) Angesichts der Marktlage sollte diese Änderung schnellst
möglich angewendet werden. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1484/95 erhält die Fassung 
des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

der Verordnung der Kommission vom 22. Juli 2010 zur Festsetzung der in den Sektoren Geflügelfleisch und Eier 
sowie für Eieralbumin geltenden repräsentativen Einfuhrpreise sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 

1484/95 

„ANHANG I 

KN-Code Warenbezeichnung Repräsentativer Preis 
(EUR/100 kg) 

Sicherheit gemäß 
Artikel 3 Absatz 3 

(EUR/100 kg) 
Ursprung ( 1 ) 

0207 12 10 Schlachtkörper von Hühnern, genannt ‚Hüh
ner 70 v.H.‘, gefroren 

137,4 0 BR 

137,9 0 AR 

122,5 0 TH 

0207 12 90 Schlachtkörper von Hühnern, genannt ‚Hüh
ner 65 v.H.‘, gefroren 

132,9 0 BR 

141,0 0 AR 

0207 14 10 Teile von Hühnern, entbeint, gefroren 217,9 25 BR 

257,2 13 AR 

316,3 0 CL 

0207 14 50 Hühnerbrüste, gefroren 255,0 0 BR 

0207 14 60 Hühnerschenkel, gefroren 147,2 0 BR 

0207 25 10 Schlachtkörper von Truthühnern, genannt 
„Truthühner 80 v.H.“, gefroren 

184,0 0 BR 

0207 27 10 Teile von Truthühnern, entbeint, gefroren 276,4 6 BR 

293,9 1 CL 

0408 11 80 Eigelb 323,9 0 AR 

0408 91 80 Eier, nicht in der Schale, getrocknet 341,4 0 AR 

1602 32 11 Nicht gegarte Zubereitungen von Hühnern 339,1 0 BR 

3502 11 90 Eieralbumin, getrocknet 566,9 0 AR 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
‚ZZ‘ steht für ‚Verschiedenes‘.“
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VERORDNUNG (EU) Nr. 656/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

betreffend die Nichtfestsetzung eines Mindestverkaufspreises für Butter für die vierte 
Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 446/2010 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 43 Buchstabe j in Verbin
dung mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 446/2010 der Kommis
sion ( 2 ) wurde in Übereinstimmung mit den Bedingungen 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 der Kom
mission vom 11. Dezember 2009 mit gemeinsamen 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich des An- und Ver
kaufs von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen 
der öffentlichen Intervention ( 3 ) eine Ausschreibung zum 
Zweck des Verkaufs von Butter eröffnet. 

(2) Gemäß Artikel 46 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1272/2009 entscheidet die Kommission auf der 

Grundlage der für die Einzelausschreibungen eingegange
nen Angebote, einen Mindestverkaufspreis festzusetzen 
oder nicht. 

(3) Unter Berücksichtigung der für die vierte Einzelausschrei
bung eingegangenen Angebote sollte kein Mindestver
kaufspreis festgesetzt werden. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 446/2010 durchgeführte vierte Einzelausschreibung 
zum Zweck des Verkaufs von Butter, für die die Angebotsfrist 
am 20. Juli 2010 abgelaufen ist, wird kein Mindestverkaufspreis 
für Butter festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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VERORDNUNG (EU) Nr. 657/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

betreffend die Nichtfestsetzung eines Mindestverkaufspreises für Magermilchpulver für die vierte 
Einzelausschreibung im Rahmen der Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 447/2010 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 43 Buchstabe j in Verbin
dung mit Artikel 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EU) Nr. 447/2010 der Kommis
sion ( 2 ) wurde in Übereinstimmung mit den Bedingungen 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1272/2009 der Kom
mission vom 11. Dezember 2009 mit gemeinsamen 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 des Rates hinsichtlich des An- und Ver
kaufs von landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen 
der öffentlichen Intervention ( 3 ) eine Ausschreibung zum 
Zweck des Verkaufs von Magermilchpulver eröffnet. 

(2) Gemäß Artikel 46 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 1272/2009 entscheidet die Kommission auf der 

Grundlage der für die Einzelausschreibungen eingegange
nen Angebote, einen Mindestverkaufspreis festzusetzen 
oder nicht. 

(3) Unter Berücksichtigung der für die vierte Einzelausschrei
bung eingegangenen Angebote sollte kein Mindestver
kaufspreis festgesetzt werden. 

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 447/2010 durchgeführte vierte Einzelausschreibung 
zum Zweck des Verkaufs von Magermilchpulver, für die die 
Angebotsfrist am 20. Juli 2010 abgelaufen ist, wird kein Min
destverkaufspreis für Magermilchpulver festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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VERORDNUNG (EU) Nr. 658/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

zur Änderung der mit der Verordnung (EG) Nr. 877/2009 festgesetzten repräsentativen Preise und 
zusätzlichen Einfuhrzölle für bestimmte Erzeugnisse des Zuckersektors im Wirtschaftsjahr 2009/10 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis
sion vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel 
mit Drittländern ( 2 ), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2 Un
terabsatz 2 zweiter Satz, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und 
bestimmten Sirupen geltenden repräsentativen Preise 
und zusätzlichen Einfuhrzölle für das Wirtschaftsjahr 

2009/10 sind mit der Verordnung (EG) Nr. 877/2009 
der Kommission ( 3 ) festgesetzt worden. Diese Preise und 
Zölle wurden zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 
645/2010 der Kommission ( 4 ) geändert. 

(2) Die der Kommission derzeit vorliegenden Angaben füh
ren zu einer Änderung der genannten Beträge gemäß den 
in der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 vorgesehenen Re
geln und Modalitäten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die mit der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 für das Wirtschafts
jahr 2009/10 festgesetzten repräsentativen Preise und zusätzli
chen Zölle bei der Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 36 der 
Verordnung (EG) Nr. 877/2009 werden geändert und sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Geänderte Beträge der ab dem 23. Juli 2010 geltenden repräsentativen Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle für 
Weißzucker, Rohzucker und die Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 95 

(EUR) 

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg 
Eigengewicht des Erzeugnisses 

Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht 
des Erzeugnisses 

1701 11 10 ( 1 ) 42,48 0,00 

1701 11 90 ( 1 ) 42,48 2,16 

1701 12 10 ( 1 ) 42,48 0,00 
1701 12 90 ( 1 ) 42,48 1,86 

1701 91 00 ( 2 ) 42,48 5,07 

1701 99 10 ( 2 ) 41,32 1,94 
1701 99 90 ( 2 ) 41,32 1,94 

1702 90 95 ( 3 ) 0,41 0,27 

( 1 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 2 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 3 ) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 659/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr von Eiern und Eigelb in Form von nicht unter 
Anhang I des Vertrags fallenden Waren 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 Buchstabe b der Verord
nung (EG) Nr. 1234/2007 kann der Unterschied zwi
schen den Preisen im internationalen Handel für die in 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe s und Teil XIX von Anhang 
I der genannten Verordnung genannten Erzeugnisse und 
den Preisen in der Union durch eine Erstattung bei der 
Ausfuhr ausgeglichen werden, wenn diese Erzeugnisse in 
Form von Waren, die in Teil V von im Anhang XX dieser 
Verordnung verzeichnet sind, ausgeführt werden. 

(2) In der Verordnung (EU) Nr. 578/2010 der Kommission 
vom 29. Juni 2010 zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 1216/2009 des Rates im Hinblick auf die Ge
währung von Ausfuhrerstattungen und die Kriterien zur 
Festsetzung des Erstattungsbetrags für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht unter 
Anhang I des Vertrags fallenden Waren ausgeführt 
werden ( 2 ), sind die Erzeugnisse bezeichnet, für die ein 
Erstattungssatz bei der Ausfuhr in Form von in Teil V 
von Anhang XX der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
aufgeführten Waren festgesetzt werden muss. 

(3) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
578/2010 ist der Erstattungssatz für je 100 kg der er
wähnten Grunderzeugnisse für einen Zeitraum festzuset
zen, der gleich dem Zeitraum für die Festsetzung der 
Erstattung für die gleichen Erzeugnisse ist, die in unver
arbeitetem Zustand ausgeführt werden. 

(4) Gemäß Artikel 11 des im Rahmen der multilateralen 
Verhandlungen der Uruguay-Runde abgeschlossenen 
Landwirtschaftsübereinkommens darf die bei der Ausfuhr 
eines in einer Ware enthaltenen Erzeugnisses gewährte 
Erstattung die Erstattung für das in unverarbeitetem Zu
stand ausgeführte Erzeugnis nicht übersteigen. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die geltenden Erstattungssätze für die im Anhang I der Verord
nung (EU) Nr. 578/2010 und in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe s 
der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 aufgeführten Grund
erzeugnisse, die in Form von in Teil V von Anhang XX der 
Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 genannten Waren ausgeführt 
werden, werden im Anhang dieser Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Heinz ZOUREK 
Generaldirektor für Unternehmen und Industrie
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ANHANG 

Bei der Ausfuhr von Eiern und Eigelb in Form von nicht unter Anhang I des Vertrages fallenden Waren ab dem 
23. Juli 2010 geltende Erstattungssätze 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Warenbezeichnung Bestimmung ( 1 ) Erstattungssätze 

0407 00 Vogeleier in der Schale, frisch, haltbar gemacht oder gekocht: 

– von Hausgeflügel: 

0407 00 30 – – andere: 

a) bei Ausfuhr von Eieralbumin der KN-Codes 
3502 11 90 und 3502 19 90 

02 0,00 

03 22,00 

04 0,00 

b) bei Ausfuhr anderer Waren 01 0,00 

0408 Vogeleier, nicht in der Schale, und Eigelb, frisch, getrocknet, 
in Wasser oder Dampf gekocht, geformt, gefroren oder anders 
haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen 
Süßmitteln: 

– Eigelb: 

0408 11 – – getrocknet: 

ex 0408 11 80 – – – genießbar: 

ungesüßt 01 84,72 

0408 19 – – anderes: 

– – – genießbar: 

ex 0408 19 81 – – – – flüssig: 

ungesüßt 01 42,53 

ex 0408 19 89 – – – – gefroren: 

ungesüßt 01 42,53 

– andere: 

0408 91 – – getrocknet: 

ex 0408 91 80 – – – genießbar: 

ungesüßt 01 53,67 

0408 99 – – andere: 

ex 0408 99 80 – – – genießbar: 

ungesüßt 01 9,00 

( 1 ) Folgende Bestimmungsländer sind vorgesehen: 
01 Drittländer. In Bezug auf die Schweiz und Liechtenstein gelten diese Erstattungssätze nicht für in den Tabellen I und II des 

Protokolls Nr. 2 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 
22. Juli 1972 aufgeführte Waren; 

02 Kuwait, Bahrain, Oman, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Jemen, die Türkei, Hongkong SAR und Russland; 
03 Südkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan und die Philippinen; 
04 alle Bestimmungsländer mit Ausnahme der Schweiz und der unter 02 und 03 genannten Bestimmungsländer.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 660/2010 DER KOMMISSION 

vom 22. Juli 2010 

zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr von Milch und Milcherzeugnissen in Form von 
nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), insbesondere auf Artikel 164 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 162 Absatz 1 Buchstabe b der Verord
nung (EG) Nr. 1234/2007 kann der Unterschied zwi
schen den Preisen, die im internationalen Handel für 
die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe p sowie in 
Anhang I Teil XVI der genannten Verordnung aufgeführ
ten Erzeugnisse gelten, und den Preisen in der Union 
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen wer
den, wenn diese Waren in Form von in Anhang XX 
Teil IV der genannten Verordnung aufgeführten Waren 
ausgeführt werden sollen. 

(2) In der Verordnung (EU) Nr. 578/2010 der Kommission 
vom 29. Juni 2010 zur Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 1216/2009 des Rates im Hinblick auf die Ge
währung von Ausfuhrerstattungen und die Kriterien zur 
Festsetzung des Erstattungsbetrags für bestimmte land
wirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht unter 
Anhang I des Vertrages fallenden Waren ausgeführt wer
den ( 2 ), sind die Erzeugnisse bezeichnet, für die ein Er
stattungssatz bei der Ausfuhr in Form von in Anhang XX 
Teil IV der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 aufgeführten 
Waren festgesetzt werden muss. 

(3) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 578/2010 ist der Erstattungssatz für 100 kg eines 
jeden Grunderzeugnisses für einen Zeitraum festzusetzen, 
der gleich dem Zeitraum für die Festsetzung der Erstat
tung für die gleichen Erzeugnisse ist, die in unverarbei
tetem Zustand ausgeführt werden. 

(4) Gemäß Artikel 11 des im Rahmen der Uruguay-Runde 
abgeschlossenen Landwirtschaftsübereinkommens darf 
die Erstattung, die bei der Ausfuhr eines in einer Ware 
enthaltenen Erzeugnisses gewährt wird, die Erstattung für 
das in unverarbeitetem Zustand ausgeführte Erzeugnis 
nicht übersteigen. 

(5) Bei der Ausfuhr von bestimmten Milcherzeugnissen in 
Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden 
Waren besteht die Gefahr, dass bei einer Vorausfestset
zung hoher Erstattungssätze die Verpflichtungen hinsicht
lich dieser Erstattungen in Frage gestellt werden könnten. 
Daher müssen, um diese Gefahr abzuwenden, geeignete 
Vorkehrungen getroffen werden, ohne dass dadurch der 
Abschluss langfristiger Verträge ausgeschlossen wird. Die 
Festlegung spezifischer Erstattungssätze im Hinblick auf 
die Vorausfestsetzung von Erstattungen für diese Erzeug
nisse dürfte zur Verwirklichung beider Ziele beitragen. 

(6) Nach Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 578/2010 werden bei der Festsetzung des Erstat
tungssatzes gegebenenfalls die Beihilfen oder sonstigen 
Maßnahmen gleicher Wirkung berücksichtigt, die auf
grund der Verordnung über die gemeinsame Marktorga
nisation der Agrarmärkte in allen Mitgliedstaaten auf die 
in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 578/2010 auf
geführten Grunderzeugnisse oder ihnen gleichgestellte Er
zeugnisse angewandt werden. 

(7) Artikel 100 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 sieht für Magermilch, die in der Union 
hergestellt worden ist und zu Kasein verarbeitet wird, die 
Gewährung einer Beihilfe vor, vorausgesetzt, dass die für 
solche Milch und das daraus hergestellte Kasein festgeleg
ten Bedingungen eingehalten sind. 

(8) Der Verwaltungsausschuss für die gemeinsame Organisa
tion der Agrarmärkte hat nicht innerhalb der ihm von 
seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stellung genom- 
men — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die geltenden Erstattungssätze für die im Anhang I der Verord
nung (EU) Nr. 578/2010 und in Anhang I Teil XVI der Verord
nung (EG) Nr. 1234/2007 aufgeführten Grunderzeugnisse, die 
in Form von in Anhang XX Teil IV der Verordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 genannten Waren ausgeführt werden, werden 
im Anhang dieser Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 23. Juli 2010 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 22. Juli 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Heinz ZOUREK 
Generaldirektor für Unternehmen und Industrie
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ANHANG 

Bei der Ausfuhr von bestimmten Milcherzeugnissen in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden 
Waren ab dem 23. Juli 2010 geltende Erstattungssätze ( 1 ) 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Warenbezeichnung 

Erstattungssätze 

bei Festlegung 
der Erstattun

gen im 
Voraus 

in den ande
ren Fällen 

Ex 0402 10 19 Milch, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, ohne Zu
satz von Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Fettgehalt von 
weniger als 1,5 GHT (PG 2): 

a) bei Ausfuhr von Waren des KN-Codes 3501 — — 

b) bei Ausfuhr anderer Waren 0,00 0,00 

Ex 0402 21 19 Milch, in Pulverform oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von 
Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Fettgehalt von 26 GHT 
(PG 3) 

0,00 0,00 

Ex 0405 10 Butter, mit einem Fettgehalt von 82 GHT (PG 6): 

a) bei der Ausfuhr von Waren des KN-Codes 2106 90 98 mit einem 
Milchfettgehalt von 40 GHT oder mehr 

0,00 0,00 

b) bei der Ausfuhr anderer Waren 0,00 0,00 

( 1 ) Die in diesem Anhang genannten Erstattungssätze gelten nicht für Ausfuhren in die 
a) Drittstaaten Andorra, Heiliger Stuhl (Vatikanstadt), Liechtenstein, die Vereinigten Staaten von Amerika, sowie für Waren, die in den 

Tabellen I und II des Protokolls Nr. 2 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft vom 22. Juli 1972 aufgeführt sind; 

b) Gebiete der EU-Mitgliedstaaten, die nicht zum Zollgebiet der Union gehören, nämlich Ceuta, Melilla, die Gemeinden Livigno und 
Campione d'Italia, Helgoland, Grönland, die Färöer-Inseln und die Landesteile der Republik Zypern, in denen die Regierung der 
Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle ausübt; 

c) Europäischen Hoheitsgebiete, für deren Außenbeziehungen ein Mitgliedstaat zuständig ist und die nicht zum Zollgebiet der Union 
gehören, nämlich Gibraltar; 

d) Bestimmungen gemäß Artikel 33 Absatz 1, Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 612/2009 der 
Kommission (ABl. L 186 vom 17.7.2009, S. 1).

DE 23.7.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 191/27



EMPFEHLUNGEN 

EMPFEHLUNG DES RATES 

vom 13. Juli 2010 

über die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union 

(2010/410/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 2, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

gestützt auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß dem Vertrag betrachten die Mitgliedstaaten ihre 
Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von gemein
samem Interesse und koordinieren sie im Rat. Im Ein
klang mit den Vertragsbestimmungen hat die Europäische 
Union Instrumente der politischen Koordinierung für die 
Fiskalpolitik (Stabilitäts- und Wachstumspakt) sowie die 
Makro-Strukturpolitik entwickelt. 

(2) Nach dem Vertrag verabschiedet der Rat beschäftigungs
politische Leitlinien und Grundzüge der Wirtschaftspoli
tik, an denen die Mitgliedstaaten ihre Politik ausrichten 
sollen. 

(3) Die im Jahr 2000 ins Leben gerufene Lissabon-Strategie 
entstand aus der Erkenntnis, dass die Europäische Union 
angesichts des weltweiten Wettbewerbs, des technologi
schen Wandels, der ökologischen Herausforderungen und 
der Bevölkerungsalterung ihre Beschäftigungsquote, Pro
duktivität und Wettbewerbsfähigkeit steigern und zu
gleich den sozialen Zusammenhalt stärken muss. Die 
Lissabon-Strategie wurde 2005 nach einer Halbzeitprü
fung neu aufgelegt, wobei Wachstum sowie Schaffung 
von mehr und besseren Arbeitsplätzen noch stärker in 
den Mittelpunkt gerückt wurden. 

(4) Die Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung 
hat dazu beigetragen, einen Konsens über die grobe Aus
richtung der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik der 
Union zu erzielen. Im Rahmen dieser Strategie hat der 
Rat im Jahr 2005 Grundzüge der Wirtschaftspolitik und 
beschäftigungspolitische Leitlinien verabschiedet ( 1 ) und 
diese 2008 überarbeitet ( 2 ). Die 24 Leitlinien skizzierten 
die makro- und mikroökonomischen Prioritäten sowie 
die Prioritäten im Bereich der Arbeitsmarktreform für 
die Union insgesamt und legten somit die Grundlagen 
für die nationalen Reformprogramme. Die Erfahrung 
lehrt jedoch, dass die Leitlinien keine hinreichend klar 

definierten Prioritäten setzten und nicht stark genug in
einander griffen. Dadurch hielten sich ihre Auswirkungen 
auf die nationalen politischen Entscheidungsprozesse in 
Grenzen. 

(5) Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2008 begann, 
brachte einen beträchtlichen Verlust von Arbeitsplätzen 
und einen starken Rückgang des Produktionspotenzials 
mit sich und führte zu einer dramatischen Verschlechte
rung der öffentlichen Finanzen. Gleichwohl hat das Eu
ropäische Konjunkturprogramm ( 3 ) den Mitgliedstaaten 
zum Teil durch koordinierte fiskalpolitische Impulse im 
Umgang mit der Krise geholfen, wobei der Euro als An
ker für die makroökonomische Stabilität fungierte. So hat 
die Krise gezeigt, dass sich mit einer wirksamen und 
engen wirtschaftspolitischen Koordinierung auf Unions
ebene greifbare Ergebnisse erzielen lassen. Außerdem 
machte sie deutlich, wie eng die Wirtschafts- und Be
schäftigungsleistung der Mitgliedstaaten miteinander ver
flochten ist. 

(6) Die Kommission hat vorgeschlagen, eine neue Strategie 
für das nächste Jahrzehnt, die Strategie Europa 2020 ( 4 ), 
zu konzipieren, damit die Union gestärkt aus dieser Krise 
hervorgehen und ihre Wirtschaft in ein intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum überführen 
kann. Es wurden fünf gemeinsame Kernziele festgelegt, 
die unter den jeweiligen Leitlinien aufgeführt sind und 
an denen sich das Handeln der Mitgliedstaaten — unter 
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Ausgangslage und ihrer 
nationalen Gegebenheiten — und der Union ausrichten 
soll Die Mitgliedstaaten sollten alles daransetzen, die na
tionalen Ziele zu erreichen und Wachstumsengpässe zu 
beseitigen. 

(7) Im Rahmen umfassender Strategien für die Bewältigung 
der Wirtschaftskrise sollten die Mitgliedstaaten ehrgeizige 
Reformprogramme durchführen, um die makroökonomi
sche Stabilität und die Tragfähigkeit der öffentlichen Fi
nanzen zu sichern, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, 
die makroökonomischen Ungleichgewichte zu verringern 
und die Arbeitsmarktlage zu verbessern. Als Reaktion auf 
die Krise eingeführte vorübergehende Maßnahmen soll
ten, soweit dies angemessen ist, in abgestimmter Weise 
zurückgefahren werden, wenn der Wirtschaftsaufschwung 
sicher ist. Die Rücknahme der Konjunkturmaßnahmen 
sollte im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
erfolgen und koordiniert werden.
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(8) Im Rahmen der Strategie Europa 2020 sollten die Mit
gliedstaaten und die Union Reformen durchführen, die 
auf ein intelligentes Wachstum, d. h. ein wissens- und 
innovationsgestütztes Wachstum, abzielen. Die Reformen 
sollten darauf ausgerichtet sein, die Qualität des Bildungs
systems zu verbessern, allen Menschen Zugang zur Bil
dung zu bieten sowie die Forschung zu intensivieren und 
die Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu steigern und 
den Regelungsrahmen weiter zu verbessern, um Innova
tion und Wissenstransfer innerhalb der Union zu fördern. 
Sie sollten die unternehmerische Tätigkeit fördern und 
dazu beitragen, innovative Ideen in innovative Produkte, 
Dienstleistungen und Prozesse umzusetzen, durch die 
Wachstum, hochwertige Arbeitsplätze sowie territorialer, 
wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt entstehen 
können und die dazu beitragen, die europäischen und 
weltweiten gesellschaftlichen Herausforderungen wirk
samer anzugehen. In diesem Zusammenhang ist eine op
timale Nutzung der Informations- und Kommunikations
technologien von zentraler Bedeutung. 

(9) Mit den Maßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten, 
unter anderem mit ihren Reformprogrammen, sollte ein 
nachhaltiges Wachstum angestrebt werden Nachhaltiges 
Wachstum bedeutet, das Wirtschaftswachstum von der 
Ressourcennutzung abzukoppeln, und unter Ausschöp
fung der Führungsrolle Europas im Wettbewerb um die 
Entwicklung neuer Verfahren und Technologien, ein
schließlich umweltfreundlicher Technologien, eine ener
gie- und ressourceneffiziente, nachhaltige und wett
bewerbsfähige Wirtschaft mit einer gerechten Kosten- 
/Nutzenverteilung aufzubauen. Die Mitgliedstaaten und 
die Union sollten die erforderlichen Reformen durchfüh
ren, um die Treibhausgasemissionen zu verringern und 
Ressourcen effizient zu nutzen, was auch zur Vermei
dung von Umweltschäden und zur Aufhaltung des Ver
lusts der biologischen Vielfalt beitragen wird. Zudem soll
ten sie die Rahmenbedingungen für Unternehmen verbes
sern, die Schaffung umweltfreundlicher Arbeitsplätze för
dern und den Unternehmen helfen, ihre industrielle Basis 
zu modernisieren. 

(10) Mit den Maßnahmen der Union und den Reformpro
grammen der Mitgliedstaaten sollte darüber hinaus ein 
integratives Wachstum angestrebt werden. Integratives 
Wachstum bedeutet, gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu schaffen, in dessen Rahmen die Menschen befähigt 
werden, Veränderungen zu antizipieren und zu bewälti
gen und dergestalt aktiv am gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Leben teilzunehmen. Daher sollten die Re
formen der Mitgliedstaaten darauf ausgerichtet sein, allen 
lebenslang Zugangsmöglichkeiten und Chancen zu bieten 
und somit Armut und soziale Ausgrenzung dadurch zu 
verringern, dass Hindernisse für die Erwerbsbeteiligung 
insbesondere von Frauen, älteren Arbeitnehmern, jungen 
Menschen, Menschen mit Behinderungen und legalen 
Migranten abgebaut werden. 

Sie sollten den Aspekt der Gleichstellung der Geschlech
ter in all diesen Politikbereichen berücksichtigen. Außer
dem sollten sie sicherstellen, dass die Vorteile des Wirt
schaftswachstums allen Bürgern und allen Regionen zu
gute kommen. Den Kern der Reformprogramme der Mit
gliedstaaten sollte daher die Gewährleistung eines rei

bungslos funktionierenden Arbeitsmarkts bilden; dazu 
soll in erfolgreiche Beschäftigungsübergänge, eine ange
messene Qualifikationsentwicklung und die Verbesserung 
der Arbeitsplatzqualität investiert, die Arbeitsmarktseg
mentierung, strukturelle Arbeitslosigkeit und Nicht
erwerbstätigkeit abgebaut sowie ein angemessener, nach
haltiger Sozialschutz und eine aktive Eingliederung zum 
Abbau der Armut sichergestellt werden, während gleich
zeitig an der vereinbarten Haushaltskonsolidierung fest
gehalten wird. 

(11) Als ein wesentliches Element sollten die Mitgliedstaaten 
und die Union ihre Bemühungen zur weiteren Verbes
serung ihres Regelungsrahmens, insbesondere für euro
päische Unternehmen, fortsetzen und verstärken. Die 
Mitgliedstaaten sollten durch eine verstärkte Ausgestal
tung ihrer intelligenten Regulierungsinstrumente gewähr
leisten, dass die Rechtsvorschriften wohl konzipiert und 
verhältnismäßig sind, regelmäßig überprüft werden und 
keinen unnötigen Aufwand mit sich bringen. Die Errei
chung der Zielvorgaben für die Verringerung der Verwal
tungslasten ist nach wie vor eine Priorität. 

(12) Die Strukturreformen der Union und der Mitgliedstaaten 
können dann wirklich zu Wachstum und Beschäftigung 
beitragen, wenn sie die Wettbewerbsfähigkeit der Union 
in der Weltwirtschaft stärken, Europas Exporteuren neue 
Möglichkeiten eröffnen und wichtige Einfuhrerzeugnisse 
zu wettbewerbsfähigen Konditionen zugänglich machen. 
Deswegen sollten sie die möglichen Folgen für die Wett
bewerbsfähigkeit nach außen berücksichtigen, um das 
Wachstum in Europa und die Teilhabe an weltweit offe
nen und fairen Märkten zu fördern. 

(13) Die Strategie Europa 2020 muss durch ein integriertes 
Bündel von auf europäischer und auf nationaler Ebene zu 
treffenden Maßnahmen unterlegt werden, das die Mit
gliedstaaten und die Union in vollem Umfang und mit 
ähnlichem Tempo umsetzen sollten, damit die positiven 
Spillover-Effekte koordinierter Strukturreformen greifen; 
ferner müssen die auf europäischer Ebene getroffenen 
Maßnahmen unter Berücksichtigung der jeweiligen natio
nalen Ausgangslagen einen kohärenteren Beitrag zu den 
mit der Strategie verfolgten Zielen leisten. 

(14) Auch wenn sich diese Leitlinien an die Mitgliedstaaten 
und die Europäische Union richten, sollte die Strategie 
Europa 2020 in Partnerschaft mit allen nationalen, regio
nalen und kommunalen Behörden und in enger Zusam
menarbeit mit den Parlamenten sowie den Sozialpartnern 
und den Vertretern der Zivilgesellschaft umgesetzt wer
den, die in die Erarbeitung der nationalen Reformpro
gramme, ihre Umsetzung und die umfassende Kommuni
kation über die Strategie einbezogen werden sollten. 

(15) Die Strategie Europa 2020 stützt sich auf ein kleineres 
Bündel von Leitlinien, das das bisherige Bündel von 24 
Leitlinien ersetzt und beschäftigungspolitische Fragen und 
allgemeine wirtschaftspolitische Fragen auf kohärente 
Weise behandelt. Die dieser Empfehlung beigefügten 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten 
und der Union sind eng mit den jeweiligen beschäfti
gungspolitischen Leitlinien verbunden. Sie bilden zusam
men die integrierten Leitlinien zu Europa 2020.
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(16) Diese neuen integrierten Leitlinien stehen im Einklang 
mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates. Sie 
geben den Mitgliedstaaten eine präzise Richtschnur für 
die Festlegung ihrer nationalen Reformprogramme und 
für die Durchführung von Reformen vor, welche die 
enge Verflechtung der Mitgliedstaaten widerspiegeln und 
mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt im Einklang 
stehen. Die Leitlinien werden die Grundlage für alle län
derspezifischen Empfehlungen, die der Rat gegebenenfalls 
an die Mitgliedstaaten richtet oder — im Falle der Grund
züge der Wirtschaftspolitik — für Verwarnungen bilden, 
die die Kommission bei unzureichender Befolgung der 
länderspezifischen Empfehlungen an die betreffenden 
Staaten richten kann. 

(17) Diese Leitlinien sollten bis 2014 unverändert bleiben, 
damit das Hauptaugenmerk auf die Umsetzung gerichtet 
werden kann — 

HAT DIE FOLGENDE EMPFEHLUNG VERABSCHIEDET: 

1. Die Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die Europäische 
Union sollten bei der Ausgestaltung ihrer Wirtschaftspolitik 
den im Anhang dargelegten Grundzügen Rechnung tragen. 

2. Die Mitgliedstaaten sollten nationale Reformprogramme kon
zipieren, die mit den in den „integrierten Leitlinien zu Eu
ropa 2020“ dargelegten Zielen in Einklang stehen. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juli 2010. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
D. REYNDERS
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ANHANG 

Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union 

Leitlinie 1: Gewährleistung der Qualität und langfristigen Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 

Die Mitgliedstaaten sollten die Strategien zur Konsolidierung ihrer Haushalte auf der Grundlage des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts (SWP) energisch umsetzen und insbesondere die Empfehlungen befolgen, die gemäß dem Verfahren 
bei einem übermäßigen Defizit und/oder — im Falle von Zahlungsbilanzhilfen — gemäß den eingegangenen Verein
barungen an sie gerichtet wurden. Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten eine Konsolidierung im Einklang mit den 
Empfehlungen des Rates erreichen und ihre mittelfristigen Haushaltsziele in Übereinstimmung mit dem SWP umsetzen. 
Unbeschadet des durch den SWP vorgegebenen rechtlichen Rahmens bedeutet dies für die meisten Mitgliedstaaten, dass 
sie eine strukturelle Konsolidierung weit über dem Bezugswert von 0,5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 
erreichen müssen, bis ihre Schuldenquote wieder auf einem soliden rückläufigen Kurs sind. Mit der Konsolidierung der 
Haushalte sollte spätestens 2011 begonnen werden; in einigen Mitgliedstaaten, in denen die wirtschaftlichen Umstände 
dafür sprechen, sollte sie schon früher einsetzen, sofern die Prognosen der Kommission weiterhin erkennen lassen, dass 
der Wirtschaftsaufschwung so weit an Stärke gewinnt, dass er sich selbst aufrechterhalten kann. 

Bei der Konzeption und Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsstrategien sollten Ausgabenkürzungen in den Mittel
punkt gestellt und wachstumsfördernden Ausgabenposten wie allgemeine und berufliche Bildung, Qualifizierung und 
Förderung von Beschäftigungsfähigkeit, Forschung und Entwicklung (FuE), Innovation sowie Investitionen in Netzinfra
strukturen, die sich produktivitätssteigernd auswirken, wie gegebenenfalls Hochgeschwindigkeitsverbindungen im Internet 
und die Verbindung von Energie- und Verkehrsnetzen und die entsprechende Infrastruktur, Vorrang eingeräumt werden. 
Gegebenenfalls erforderliche Steuererhöhungen sollten nach Möglichkeit mit Maßnahmen zur beschäftigungs-, umwelt- 
und wachstumsfreundlicheren Gestaltung des Steuersystems verbunden werden, indem die Steuerlast stärker beispielsweise 
auf umweltschädliche Tätigkeiten verlagert wird. Die Steuer- und Sozialleistungssysteme sollten bessere Anreize bieten, 
damit sich Arbeit wieder lohnt. 

Die Mitgliedstaaten sollten ferner ihren nationalen Haushaltsrahmen stärken, die Qualität der öffentlichen Ausgaben 
steigern und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen verbessern, indem sie insbesondere für einen entschlossenen 
Schuldenabbau und die Reform der altersbedingten öffentlichen Ausgaben, wie Renten- und Gesundheitsausgaben, sorgen 
sowie Maßnahmen ergreifen, die zur Erhöhung des Beschäftigungsniveaus und des effektiven Renteneintrittsalters beitra
gen, um dergestalt sicherzustellen, dass die altersbedingten öffentlichen Ausgaben und die Systeme der sozialen Sicherung 
finanziell tragfähig sind. 

Die effizientere Verwendung von Haushaltsmitteln und die Qualität des öffentlichen Haushalts sind auch auf Unionsebene 
wichtig. 

Leitlinie 2: Beseitigung makroökonomischer Ungleichgewichte 

Die Mitgliedstaaten sollten nicht mehr tragbare makroökonomische Ungleichgewichte, die unter anderem aus Entwick
lungen ihrer Leistungsbilanzen, der Aktienmärkte und der Bilanzen der privaten Haushalte und des Unternehmenssektors 
resultieren, vermeiden. Mitgliedstaaten, die infolge einer auf Dauer mangelnden Wettbewerbsfähigkeit oder aus anderen 
Gründen hohe Leistungsbilanzungleichgewichte zu verzeichnen haben, sollten die tiefer liegenden Ursachen durch Maß
nahmen in den betreffenden Bereichen beseitigen, z. B. in der Fiskalpolitik, der Lohnentwicklung oder durch Struktur
reformen auf den Produkt- und Finanzdienstleistungsmärkten (einschließlich der produktivitätssteigernd wirkenden Ka
pitalströme) sowie auf den Arbeitsmärkten entsprechend den beschäftigungspolitischen Leitlinien. In diesem Zusammen
hang sollten die Mitgliedstaaten die richtigen Rahmenbedingungen für Tarifverhandlungssysteme und eine mit der mittel
fristigen Preisstabilität und Produktivitätsentwicklung und der Notwendigkeit der Verringerung der makroökonomischen 
Ungleichgewichte in Einklang stehende Arbeitskostenentwicklung schaffen. Wo dies zweckdienlich erscheint, sollte durch 
eine angemessene Entgeltfestsetzung im öffentlichen Dienst ein maßgebliches Signal dafür gesendet werden, entsprechend 
der notwendigen Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit für Lohnzurückhaltung in der Privatwirtschaft zu sorgen. Die 
Rahmenbedingungen für die Lohnfestsetzung, einschließlich Mindestlöhnen, sollten Lohnfestsetzungsverfahren zulassen, 
die den Unterschieden bei den Qualifikationsniveaus und den lokalen Arbeitsmarktbedingungen Rechnung tragen und auf 
große Unterschiede in der Wirtschaftsleistung der verschiedenen Regionen, Branchen und Unternehmen eines Landes 
reagieren. Hierbei kommt den Sozialpartnern eine besonders wichtige Rolle zu. Die Mitgliedstaaten mit hohen Leistungs
bilanzüberschüssen sollten Maßnahmen ergreifen, die auf Strukturreformen abzielen, die eine Verbesserung des Potenzial
wachstums bewirken und somit auch die Binnennachfrage stützen. Die Bewältigung der makroökonomischen 
Ungleichgewichte — auch der zwischen den Mitgliedstaaten — würde ebenfalls dazu beitragen, wirtschaftlichen Zusam
menhalt zu erreichen. 

Leitlinie 3: Abbau von Ungleichgewichten im Euro-Währungsgebiet 

Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, sollten hohe und fortbestehende Unterschiede in den Leistungsbilanz
positionen und andere makroökonomische Ungleichgewichte als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse betrach
ten und erforderlichenfalls unverzüglich Maßnahmen zur Verringerung dieser Ungleichgewichte treffen. Es müssen zwar 
Maßnahmen in allen dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten getroffen werden, doch die politischen 
Herausforderungen unterscheiden sich je nach den einzelnen Ländern erheblich in Art, Umfang und Dringlichkeit. In 
Anbetracht der bestehenden Schwächen und des Ausmaßes der notwendigen Anpassungen sind politische Maßnahmen 
am dringendsten in denjenigen Mitgliedstaaten erforderlich, die große fortbestehende Leistungsbilanzdefizite und eine
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stark eingeschränkte Wettbewerbsfähigkeit aufweisen. Die Maßnahmen sollten eine deutliche dauerhafte Verringerung des 
Leistungsbilanzdefizits bewirken. Diese Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets sollten außerdem eine Senkung der 
Lohnstückkosten anstreben, die den Produktivitätsentwicklungen auf regionaler Ebene und auch auf der Ebene der 
Branchen und der Unternehmen Rechnung trägt, und für verstärkten Wettbewerb auf den Produktmärkten sorgen. Die 
dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten mit hohen Leistungsbilanzüberschüssen sollten Maßnahmen 
ergreifen, die auf Strukturreformen abzielen, die eine Verbesserung des Potenzialwachstums bewirken und somit auch 
die Binnennachfrage stützen. Ebenso sollten die dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten sonstige makro
ökonomische Ungleichgewichte wie eine übermäßige private Verschuldung und divergierende Inflationstrends angehen. 
Institutionelle Hemmnisse, die einer flexiblen Anpassung von Preisen und Löhnen an die Marktbedingungen im Wege 
stehen, sollten beseitigt werden. Die Euro-Gruppe sollte die makroökonomischen Ungleichgewichte genau beobachten und 
erforderlichenfalls Korrekturmaßnahmen vorschlagen. 

Leitlinie 4: Optimierung der FuE- sowie der Innovationsförderung, Stärkung des Wissensdreiecks und Freisetzung des 
Potenzials der digitalen Wirtschaft 

Die Mitgliedstaaten sollten die nationalen (und regionalen) FuE- und Innovationssysteme mit dem Ziel prüfen, wirkungs
volle und angemessene Rahmenbedingungen für öffentliche Investitionen im Einklang mit den Strategien zur Haushalts
konsolidierung gemäß dem Stabilitäts- und Wachstumspakt (Leitlinie 1) sicherzustellen und sie kosteneffizient auf mehr 
Wachstum und gegebenenfalls die Bewältigung der bedeutendsten gesellschaftlichen Herausforderungen (zu denen unter 
anderem die Energieproblematik, die Ressourceneffizienz, der Klimawandel, die biologische Vielfalt, der soziale und 
territoriale Zusammenhalt, die Alterung der Bevölkerung, Gesundheit und Sicherheit zählen) auszurichten. Die öffent
lichen Investitionen sollten insbesondere dazu dienen, die private FuE-Finanzierung zu stimulieren. Die Reformen sollten 
der Förderung von Exzellenz, intelligenter Spezialisierung und wissenschaftlicher Integrität sowie der Stärkung der na
tionalen und internationalen Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungsinstituten und sonstigen staatlichen und 
privaten Stellen und Einrichtungen des dritten Sektors dienen und die Entwicklung von Infrastrukturen und Netzen für die 
Wissensverbreitung gewährleisten. Die Leitungsstruktur der Forschungseinrichtungen sollte verbessert werden, damit die 
einzelstaatlichen Forschungssysteme kosteneffizienter und produktiver werden. Deswegen sollten die Hochschulforschung 
modernisiert, Weltklasseinfrastrukturen aufgebaut und zugänglich gemacht und attraktive Karrieren sowie die Mobilität 
von Forschern und Studenten gefördert werden. Die Finanzierungs- und Beschaffungsregeln sollten angepasst und ver
einfacht werden, um gegebenenfalls dazu beizutragen, auf der Grundlage von Synergien und zum größeren gegenseitigen 
Nutzen die grenzübergreifende Zusammenarbeit, den Wissenstransfer und den Leistungswettbewerb zu erleichtern. 

Die FuE- und die Innovationspolitik der Mitgliedstaaten sollten unmittelbar an den nationalen Gegebenheiten und Pro
blemstellungen ausgerichtet sein und dem Unionskontext Rechnung tragen, um die Möglichkeiten für die Bündelung 
öffentlicher und privater Mittel in Bereichen, in denen durch die Union Mehrwert erzielt werden kann, zu verbessern, 
Synergien mit Unionsmitteln zu nutzen und dergestalt eine ausreichende Größenordnung zu erreichen und eine Frag
mentierung zu verhindern. Die Mitgliedstaaten und die Union sollten die Belange der Innovation in alle einschlägigen 
politischen Maßnahmen einbeziehen und die Innovation im weitesten Sinne fördern (auch nicht-technologische Innova
tionen). Um private Investitionen in Forschung und Innovation zu fördern, sollten die Mitgliedstaaten und die Europäische 
Union die Rahmenbedingungen — insbesondere im Hinblick auf das Unternehmensumfeld, auf wettbewerbsfähige und 
offene Märkte und auf das hohe wirtschaftliche Potenzial der Kultur- und Kreativwirtschaft — verbessern, je nach Bedarf 
kosteneffiziente Steueranreize (entsprechend dem jedem Mitgliedstaat zur Verfügung stehenden fiskalpolitischen Spiel
raum) und andere Finanzinstrumente mit Maßnahmen zur Erleichterung des Zugangs zu privaten Finanzmitteln (ein
schließlich Risikokapital) kombinieren und für KMU den Zugang zu solchen Finanzmitteln erleichtern, die Nachfrage vor 
allem nach Öko-Innovationen (wo dies angebracht erscheint, durch eine umweltorientierte öffentliche Auftragsvergabe 
und interoperabilitätsfreundliche Normierung) steigern, innovationsfreundliche Märkte und Regelungen fördern und einen 
echten, erschwinglichen und wirksamen Schutz des geistigen Eigentums und einen ebensolchen Umgang mit dem 
geistigen Eigentum gewährleisten. Die drei Seiten des Wissensdreiecks (Bildung — Forschung — Innovation) sollten 
sich gegenseitig unterstützen und bereichern. Im Einklang mit den Leitlinien 8 und 9 sollten die Mitgliedstaaten den 
Menschen breite Qualifikationsgrundlagen für Innovation in allen ihren Ausformungen, einschließlich der Öko-Innova
tion, vermitteln und danach streben, dass für ein ausreichendes Angebot an Absolventen mathematisch-naturwissenschaft
licher und technischer Studiengänge gesorgt ist. 

Die Mitgliedstaaten und die Union sollten angemessene Rahmenbedingungen für den schnellen Aufbau eines digitalen 
Binnenmarkts schaffen, der den allgemeinen Zugang zu Online-Inhalten und -Dienstleistungen ermöglicht. Die Mitglied
staaten sollten den Ausbau und die Akzeptanz des Hochgeschwindigkeits-Internets als wesentliches Medium für den 
Zugang zu und die gemeinsame Heranbildung von Wissen fördern. Öffentliche Gelder sollten kosteneffizient und gezielt 
eingesetzt werden, um Marktversagen auszugleichen. Die Maßnahmen sollten den Grundsatz der Technologieneutralität 
beachten. Die Mitgliedstaaten sollten versuchen, die Kosten des Netzausbaus insbesondere durch eine bessere Koordinie
rung der öffentlichen Arbeiten zu senken. Die Mitgliedstaaten und die Union sollten die Einführung und Nutzung 
moderner barrierefreier Online-Dienste zum Beispiel durch eine Weiterentwicklung der elektronischen Behördendienste 
oder elektronischer Formen der Unterschriftsabgabe, der Personenidentifizierung und der Zahlungsabwicklung fördern, 
ferner sollten sie die aktive Teilhabe an der digitalen Gesellschaft insbesondere durch die Verbesserung des Zugangs zu 
kulturellen Inhalten und Diensten auch durch Medien- und digitale Kompetenz fördern und ein Klima von Sicherheit und 
Vertrauen schaffen. 

Kernziel der Europäischen Union, an dem die Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele ausrichten, ist die Verbesserung der Bedingungen 
für Forschung und Entwicklung, insbesondere mit dem Ziel, das öffentliche und private Investitionsvolumen auf diesem Gebiet bis 
2020 auf 3 % des BIP zu steigern. Die Kommission wird einen Indikator für die FuE- und Innovationsintensität entwickeln.

DE L 191/32 Amtsblatt der Europäischen Union 23.7.2010



Leitlinie 5: Verbesserung der Ressourceneffizienz und Abbau der Treibhausgase 

Die Mitgliedstaaten und die Union sollten Maßnahmen ergreifen, durch die die Abkopplung des Wirtschaftswachstums 
von der Ressourcennutzung vorangetrieben wird, die umweltpolitischen Herausforderungen in Wachstumschancen umge
wandelt und ihre eigenen natürlichen Ressourcen effizienter genutzt werden; durch diese Maßnahmen wird außerdem 
dazu beitragen, Schädigungen der Umwelt zu vermeiden und die biologische Vielfalt zu bewahren. Um unter den weltweit 
zunehmend schwierigeren Rahmenbedingungen im Hinblick auf Kohlendioxid-Emissionen und Energieressourcen bei der 
Schaffung von Geschäfts- und Beschäftigungsmöglichkeiten erfolgreich zu sein, sollten sie die erforderlichen Strukturre
formen in Angriff nehmen. Die Union und die Mitgliedstaaten sollten weitere Anstrengungen unternehmen, um die 
Schaffung eines integrierten und uneingeschränkt funktionierenden Energiebinnenmarkts zu beschleunigen, um so zu 
bewirken, dass Gas und Strom ohne Engpässe fließen können. Zur Verringerung der Emissionen und zur Steigerung der 
Energieeffizienz sollten die Mitgliedstaaten marktwirtschaftliche Instrumente, die dem Grundsatz der Internalisierung 
externer Kosten folgen und die unter anderem auch die Besteuerung einschließen, sowie andere wirksame Unterstüt
zungsinstrumente umfassend nutzen, um so einen Emissionsabbau und eine bessere Anpassung an den Klimawandel zu 
erreichen, auf kosteneffiziente Weise nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung und Ressourceneffizienz zu fördern, 
Anreize für die Nutzung erneuerbarer Energien und CO 2 -armer, klimagerechter Technologien sowie für eine Verlagerung 
des Verkehrs auf umweltfreundliche und vernetzte Verkehrsträger zu schaffen und die Einsparung von Energie sowie Öko- 
Innovationen zu fördern. Die Mitgliedstaaten sollten umweltgefährdende Subventionen auslaufen lassen und eine faire 
Verteilung ihrer Kosten und Nutzen sicherstellen. 

Die Mitgliedstaaten und die Union sollten alle gesetzgeberischen, politischen und fiskalischen Instrumente wie beispiels
weise unionsweit gültige Energienormen für Güter und Gebäude, Umweltgütezeichen und eine Vergabe öffentlicher 
Aufträge unter Berücksichtigung von Umweltbelangen nutzen, um Anreize für eine kosteneffiziente Anpassung der 
Produktions- und Verbrauchsmuster zu schaffen und das Recycling zu fördern, den Übergang zu Energie- und Ressour
ceneffizienz und zu einer sicheren und nachhaltigen emissionsarmen Wirtschaft zu vollziehen, für Fortschritte in Richtung 
auf mehr Nachhaltigkeit im Verkehr und auf eine sichere und saubere Energieproduktion zu sorgen und gleichzeitig dazu 
beizutragen, dass sich die Maßnahmen auf europäischer Ebene optimal ergänzen, und dem Beitrag einer nachhaltigen 
Landwirtschaft Rechnung tragen. Die Mitgliedstaaten sollten in Einklang mit Leitlinie 4 entschieden darauf hinwirken, dass 
intelligente, modernere und vollständig vernetzte Verkehrs- und Energieinfrastrukturen entwickelt und Informations- und 
Kommunikationstechnologien genutzt werden, um Produktivitätszuwächse zu sichern, die koordinierte Durchführung von 
Infrastrukturprojekten sicherzustellen und die Entwicklung offener, wettbewerbsfähiger und integrierter Netzmärkte zu 
unterstützen. 

Kernziel der Europäischen Union, an dem die Mitgliedstaaten ihre nationalen Ziele ausrichten, ist die Senkung der Treibhausgas
emissionen bis 2020 gegenüber dem Stand von 1990 um 20 %, ferner wird die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am 
Energieverbrauch auf 20 % und die Steigerung der Energieeffizienz um 20 % angestrebt; außerdem sagt die Union zu, einen Beschluss 
zu fassen, wonach sie bis 2020 eine Reduktion um 30 % gegenüber dem Niveau von 1990 erreichen will — und zwar als ihr 
bedingtes Angebot im Hinblick auf eine globale und umfassende Übereinkunft für die Zeit nach 2012 —, sofern sich die anderen 
Industrieländer zu vergleichbaren Emissionsreduzierungen verpflichten und die Entwicklungsländer einen ihren Verantwortlichkeiten und 
jeweiligen Fähigkeiten entsprechenden Beitrag leisten. 

Leitlinie 6: Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und Verbraucher und Modernisierung und Weiter
entwicklung der industriellen Basis, um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts sicherzustellen 

Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass die Märkte den Bürgern, den Verbrauchern und den Unternehmen dienen. 
Die Mitgliedstaaten und die Union sollten berechenbare Rahmenbedingungen schaffen und gut funktionierende, offene 
und wettbewerbsfähige Waren- und Dienstleistungsmärkte garantieren und dabei gleichzeitig den Verbraucherschutz 
sicherstellen. Ihre Maßnahmen sollten insbesondere auf eine Vertiefung des Binnenmarkts und eine Verbesserung der 
Marktregulierungssysteme, ganz besonders für den Finanzsektor, sowie auf die Förderung gleicher Ausgangsbedingungen 
auf den weltweiten Finanzmärkten, eine wirksame Umsetzung und Durchsetzung der Binnenmarkt- und Wettbewerbs
regeln sowie die Entwicklung der erforderlichen physischen Infrastruktur abzielen; Ziel sollte auch die Verminderung 
regionaler Ungleichgewichte sein. 

Die externe Dimension des Binnenmarkts sollte mit dem Ziel, Handel und Investitionen zu steigern, weiterentwickelt 
werden. Im Kontext des Binnenmarkts muss gebührend berücksichtigt werden, dass dafür gesorgt sein muss, dass Dienst
leistungen von allgemeinem Interesse in angemessenem Umfang erbracht werden. Die Mitgliedstaaten sollten die Rah
menbedingungen für Unternehmen weiter verbessern, indem sie die staatlichen Verwaltung modernisieren, die Unter
nehmensführung verbessern, die für den Binnenmarkt noch bestehenden Hemmnisse beseitigen, für Bürokratieabbau 
sorgen und unnötigen neuen Verwaltungsaufwand vermeiden, indem sie Instrumente für eine intelligente Regulierung 
einführen; hierzu gehört der Ausbau kompatibler elektronischer Behördendienste, die Beseitigung steuerlicher Hemmnisse, 
die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und die Verbesserung ihres Zugangs zum Binnenmarkt im 
Einklang mit der „Initiative für kleinere und mittlere Unternehmen in Europa“ und dem Grundsatz, zuerst an die KMU- 
Dimension zu denken, die Gewährleistung stabiler und integrierter Finanzdienstleistungsmärkte, die Erleichterung des 
Zugangs zu Finanzmitteln, die Verbesserung der Bedingungen für den Zugang zu Rechten am geistigen Eigentum und den 
Schutz dieser Rechte, sowie die Unterstützung der Internationalisierung des Mittelstands und die Förderung des Unter
nehmertums einschließlich des weiblichen Unternehmertums. Das öffentliche Auftragswesen sollte Innovationsanreize 
insbesondere für KMU bieten und den Übergang zu einer ressourcen- und energieeffizienten Wirtschaft (im Einklang 
mit Leitlinie 5) fördern und dabei den Grundsätzen von offenen Märkten, Transparenz und wirksamem Wettbewerb 
Rechnung tragen.
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Die Mitgliedstaaten sollten eine moderne, innovative, diversifizierte, wettbewerbsfähige, CO 2 -arme sowie ressourcen- und 
energieeffiziente industrielle Basis unterstützen, indem sie u. a. etwaige erforderliche Umstrukturierungen auf kosten
effiziente Weise und in voller Übereinstimmung mit den Wettbewerbsregeln der Union und sonstigen einschlägigen 
Vorschriften erleichtern. Hierzu sollten die Mitgliedstaaten die Prioritäten für die Verwendung der verfügbaren Unions
mittel neu überdenken. Die Mitgliedstaaten sollten schließlich eng mit der Industrie und mit allen Beteiligten zusammen
arbeiten, um dazu beizutragen, dass die Union in der nachhaltigen und integrativen Entwicklung weltweit eine Vorreiter
rolle einnimmt und wettbewerbsfähig bleibt, insbesondere indem die soziale Verantwortung der Unternehmen gefördert, 
Engpässe ermittelt und der Wandel möglich gemacht wird.
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alle Ausgaben in den 23 Amtssprachen auf einer einzigen mehrsprachigen CD-ROM. 
Das Abonnement des Amtsblatts der Europäischen Union berechtigt auf einfache Anfrage hin zu dem Bezug der 
verschiedenen Anhänge des Amtsblatts. Die Abonnenten werden durch einen im Amtsblatt veröffentlichten 
„Hinweis für den Leser“ über das Erscheinen der Anhänge informiert. 
Im Laufe des Jahres 2010 wird das Format CD-ROM durch das Format DVD ersetzt. 

Verkauf und Abonnements 

Abonnements von Periodika unterschiedlicher Preisgruppen, darunter auch Abonnements des Amtsblatts der 
Europäischen Union, können über die Vertriebsstellen bezogen werden. Die Liste der Vertriebsstellen findet 
sich im Internet unter: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. Die 
Site ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus die 

Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
DE


